
Beilagen zu den atonographlschen Protokollen des Burgenländlschen Landtages der XIII. Wahlperiode

AUI8Chußberlcht

Bericht des Rechtsausschusses

Beilage 199

über den Gesetzentwurf (Beilage 183), mit dem Be
stimmungen Ober Camplng- und MobllhelmplJlitze ge
troffen werden (Bgld. C8m~ng- und Mobllhelmplatz
gesetz) (ZI. 13 -102) (Beilage 199).

Der Red'llsausschuß hat den Gesetzentwurf In
seiner 26. Sitzung am 28. Juni 1982 eingehend be
raten. Abgeordnete EIIJ Zipser erstattete den Bericht
und stellte den Antrag, die Regierungsvorlage mit
Änderungen anzunehmen.

Der Antrag der Frau Berichterstatter wurde ain
stimmig angenommen.

Der Rechtsausschuß stellt somit den Antrag, der
Landtag möge den Gesetzentwurf (Beilage 183), mit
dem Bestimmungen über Camping· und Mobilheim
plätze getroffen werden (Bgld. Camping- und Mobll
heimplatzgesetz) (ZI. 13 - 102) mit nachstehenden
Abänderungen annehmen:

1. § 1 letzter Satz soll lauten :

"Als vorübergehend ist ein zenraum von bis zu
vier Monaten 'anzusehen."

2. Im § 4 Abs. 5 :Ist dle Zahl "SO" durch die Zahl
"150" zu ersetzen .

3. Im § 4 Abs. 8 Z. 3 soll folgende 1It. f) eingefügt
werden:

" f) der nächsten Feuerwehr"

4. § 14 Abs. 2 zweiter Satz soll lauten :

"So sind jedenfalls Bestimmungen über die
An- und Abmeldung, über die Höhe des Ent
geltes, über die Art und das Ausmaß der Be
nützung der Einrichtungen des Campingplat·
ZEtS, über .die Unterlassung störenden Länns,
über das Verhalten ~m Brandfalle und über die
Dauer der Ruhezeiten zu treffen."

5. Im § 23 Abs. 2 erster Satz soll die Zahl "30"
durch die zah l ,,40" ersetzt werden .

6. § 24 Abs. 3 letzter Satz soli lauten :

5. Im § 23 Abs. 2 erster Satz soll die Zahl ,,30"
durch die zahl ,,40" ersetzt werden .

6. § 24 Abs. 3 letzter Satz soll lauten :

"Ein Vorbau darf höchstens zwei Drittel der
Länge des MobllheJmes betragen und höch
stens 2,50 m breit sein."

7. § 31 Abs. 1 erster Satz soll lauten :

" Dieses Gesetz tritt am 1. März 1983 tn Kraft."

8. Im § 31 Abs. 3 dritter Satz 8011 nach dem Aus
druck "auf -Abs. 5" der Ausdruck "und 6" ein
gefügt werden .

9. Im § 31 Abs. 4 erster Satz soll das Wort "drei"
durch das Wort ".fünf" ersetzt werden .

10. § 31 Abs. 5 soll lauten :

" Oie Inhaber von bestehenden MobIlheImplät
zen haben diese innerhalb von fünf Jahren nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes den Be
stimmungen der §§ 23 Abs. 2, 24 Abs. 3 sowie
26 Abs. 1 und 3 anzupassen."

11. Nach § 31 Abs. 5 soll folgender Ahs. 6 einge·
fügt werden :

,,(6) § 23 Abs. 3 findet auf bereits aUfgestellte
Mobllheime keine Anwendung . Jedoch Iet auf
bestehenden Mobllheimplätzen ein solcher Ab
stand von MobIlheim zu Mobllheim elnauhatten.
daß keine fauerpolize lllchen Bedenken beste
hen. Bel Neuvergabe eines AutsteJlplatzes ei
nes bestehenden Mobilhelmplat~ oder bet
Verlängerung eines privatrechtlichen Vertrages
Ober dle Benütz.ung eines Autstellplatzes auf
bestehenden Mobllhelmplätzen, ist das Mobil
heim so aufzustellen. daß der Abstand von Mo
blthetm zu Mobllhe1m zwei Meter oder zur Auf
stellplalz.grenze zumindest einen Meter beträgt.

12. Der bisherig e Abs. 6 des § 31 soll die Bezeich
nung ,,(7)" erhalten und wie folgt lauten :

..(7) Nad1 Ablauf von zwei Jahren nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes darf unbeschadet
der Bestimmungen der Abs. 4, 5 und 6 ein Mo
bl1heimplatz nur nach Maßgabe der Bestimmun
gen dieses Gesetzes betrieben werden."

Auf Grund der im Gesetzestext vorgeschfagenen
Abänderungen -erqeben sich die folgenden Abände
rungen In den Erläuterungen:

1. Der erste Satz der Erläuterungen zu § 20 Abs. 1
soll lauten :
"Als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
gegenüber einem campingplatz gern. § 1 wird

1. Der erste Satz der Erläuterungen zu § 20 Abs. 1
soll lauten :
"Als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
gegenüber einem campingplatz gern. § 1 wird
vor allem der vier Monate innerhatb eines Jahres
Obersteigende Aufstellzeitraum anzusehen sein."

2. In den Erläuterungen zu § 26 soll nach dem drit
ten Satz folgende Erläuterung eingefügt werden:
"Der Inhaber eines Mobllheimplatzes kann auf
Grund der zivIlrechtlIchen Bestimmungen und all-
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fälliger privatrechtlicher Verträge die Ihm für die
AUfschließung eines Aufstellplatzes mit Wasser
und Kanal aufgelaufenen Kosten auf die Benüt
zer der Aufstellplätze umlegen . überdies steht der
Gemeinde die Mögllchkel t offen, für die von Ihr
errichteten Kanalisationsanlagen auf Grund des
freien Besd1lußrechtes nach dem Ananzvertas-

Der Berichterstatter:

EI1i ZJpser eh.

sungsgesetz und nach dem Flnanzausglelchsge
setz Im Verordnungswege von den Inhabern der
AUfstelJplätze KanaJbenützungsgebOhren einzu
heben und so die Kosten der Herstellung und
Benützung eines Kanals auf die Benützer der
Mobllhelmplätze umzulegen."

Der Obmann:

Maser eh .


